
Erklärung gemäß § 5 Absatz 2 bzw. § 6 Absatz 2 
Mutterschutzgesetz (MuSchG)  

 Prüfungsamt DHBW KA 06/2018 

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe 
Prüfungsamt 
Erzbergerstr. 121 
76133 Karlsruhe 

Name, Vorname: 

Matrikelnummer, 
Kurs: 
Studiengang/-
richtung: 

E-Mail (freiwillig):

Hintergrund: Die Hochschule darf schwangere Studentinnen grundsätzlich nicht zwi-
schen 20:00 und 6:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen im Rahmen des 
Studiums tätig werden lassen. Eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen bis 
maximal 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen ist jedoch möglich, wenn 

1. sich die Studentin dazu ausdrücklich bereit erklärt,

2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist,

3. eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist

und

4. der Studentin bei Lehrveranstaltungen an Sonn- und Feiertagen zu-
dem in jeder Woche ein Ersatzruhetag gewährt wird, der sich an eine
ununterbrochene Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden an-
schließt.

Erklärung: Hiermit erkläre ich an Lehrveranstaltungen bis 22:00 Uhr / an Sonn- und 
Feiertagen unter den oben genannten Voraussetzungen teilnehmen zu wol-
len 
(Unzutreffendes bitte streichen). 

Ort, Datum                   Unterschrift der Studierenden 

Eingangsstempel: 
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Widerruf: Hiermit widerrufe ich ab dem____________(Datum) meine bereits abgege-
bene Erklärung an Lehrveranstaltungen bis 22:00Uhr / an Sonn- und Feier-
tagen teilnehmen zu wollen (Unzutreffendes bitte streichen). 

Hinweis: Ihr Widerruf ist nur für die Zukunft möglich. Der Widerruf wird frü-
hestens ab Eingang des Formulars bei der DHBW Karlsruhe wirksam. 

Ort, Datum                   Unterschrift der Studierenden 

Wird vom Prüfungsamt ausgefüllt: 

� Information an Studiengang erfolgt
� Vorgang in Studierendenakte abgelegt 
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